
Die Strafprozessordnung der Türkei wurde am 4. Dezember 2004 durch die Große 
Nationalversammlung komplett neu gefasst. Das Strafverfahren soll weiterhin 
dem Leitbild des reformierten inquisitorischen Verfahrens entsprechen, die Wahr-
heitsfindung ohne Verstöße gegen Menschenrechte betrieben und der Beschuldigte 
als Verfahrenssubjekt behandelt werden. 

Der vorliegenden Übersetzung der türkischen Strafprozessordnung vorangestellt 
ist eine Einführung in das türkische Strafprozessrecht, die zugleich eine kritische 
Auseinandersetzung mit den Vorschriften der neuen Strafprozessordnung und 
der bestehenden Praxis liefert. Dabei werden historische Entwicklungen reflektiert 
und die höchstrichterliche Rechtsprechung sowie die türkische Strafprozessrechts-
literatur herangezogen. Die Darstellung berücksichtigt zudem das seit 2016 
geltende Ausnahmezustandsrecht.

Die Übersetzung des Gesetzestextes wurde von zwei Grundsätzen geleitet: Voll-
ständigkeit und Genauigkeit. Letzteres war nur bis zu einem gewissen Grad 
möglich. Die Verschiedenheit der beiden Sprachen machte es in nicht wenigen 
Fällen erforderlich, auf eine wortwörtliche Wiedergabe zu verzichten und auf 
eine sinngemäße Übertragung auszuweichen. 

In dieser Gestalt eignen sich die Einführung und die Übersetzung der Strafprozess-
ordnung von 2004 als Nachschlagewerk für Wissenschaftler, insbesondere im 
Bereich der Rechtsvergleichung, aber auch für Praktiker und Übersetzer. 
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Dr. iur, LL.M. (Freiburg). Wissenschaftlicher 
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Rechtsvergleichende Forschungen in den 
Bereichen Strafverfahrensrecht (insbeson-
dere menschenrechtliche Garantien), Straf-
zumessungs- und Revisionsrecht. Zu diesen 
Themen Veröffentlichungen in deutscher, 
englischer und türkischer Sprache.

Das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht in Freiburg ist Teil der Max-Planck-Gesellschaft, 
deren Aufgabe die Förderung der Grundlagenforschung ist. 
Das Institut gliedert sich in die von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich 
Sieber geleitete strafrechtliche Forschungsabteilung und die von 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Jörg Albrecht geführte kriminolo-
gische Forschungsabteilung.
Das gegenwärtige Forschungsprogramm des Instituts umfasst 
neben Untersuchungen zu den Grundlagenfragen von Strafrecht, 
Rechtsvergleichung und Kriminologie vor allem drei zentrale 
Herausforderungen, die mit den Begriffen „Welt gesellschaft“, 
„Informationsgesellschaft“ und „neue Risikogesellschaft“ schlag-
wortartig umschrieben werden: Kriminalität wird globaler; sie 
nutzt zunehmend internationale Datennetze; ihre Auswirkungen 
können – durch Technik und Organisation – schon im Einzelfall 
gesamtgesellschaftliche Bedeutung erlangen. 
Aktuelle Forschungen des Instituts betreffen deswegen ins-
be sondere Ziele und Methoden der Rechtsvergleichung und der 
Rechtsharmonisierung, strafrechtliche Modellgesetze, europäisches 
Strafrecht, Völkerstrafrecht, Internet- und Informationsstrafrecht, 
Geldwäsche, organisierte Kriminalität, Terrorismus, Kriminalität 
in Post-Konfliktgesellschaften sowie empirische Strafverfahrens-
forschung, alternative Methoden der Kriminalprävention, 
Reaktionen auf gefährliche Straftäter und Opfer forschung.
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